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Zum Gelingen dieses Buches haben viele Menschen beigetragen; nur wenigen kann ich 
an dieser Stelle namentlich danken. Zuvorderst zu nennen ist aber ganz ohne Zweifel 
Professor Dr. Jens-Peter Schneider, Betreuer und Erstgutachter der Arbeit. Er war mir 
von 2016 an der beste akademische Lehrer, den ich mir wünschen konnte. Die Zeit an 
seinem Freiburger Lehrstuhl, seine wissenschaftliche Neugier und sein wissenschaftli­
ches Ethos werden mich mein Leben lang prägen. Den allergrößten Dank für diese Zeit 
und alle folgenden Gespräche und Diskussionen, lieber Herr Schneider! Ich freue mich 
sehr auf deren Fortsetzung. Herzlich danken möchte ich auch Professor Dr.  Ralf 
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konstruktive Anregungen gegeben, die mir geholfen haben, meine Argumente weiter zu 
schärfen.

Ausdrücklich nennen möchte ich zudem Professor Dr. Dr. h. c. mult. Eberhard 
Schmidt-Aßmann. Ich hatte das große Privileg und Glück, bei ihm promovieren 
zu dürfen. Ich weiß nicht, ob ich mich ohne seinen Zuspruch getraut hätte, den 
steinigen Weg in die Wissenschaft einzuschlagen – umso dankbarer bin ich heute 
dafür. Nicht minder herzlich fällt mein Dank an meinen ‚Habilbruder‘ Professor 
Dr. Nikolaus Marsch, D.I.A.P. (ENA) aus. Vom ersten Tag in Freiburg an war 
er anregender Diskussionspartner und wertvoller Ratgeber und wurde und ist aka­
demische Familie im allerbesten Sinne. Und ich möchte meine Eltern nennen: 
Der geduldigen und liebevollen Unterstützung von Hedwig und Hans Rademacher 
verdanke ich schon immer und immer noch alles. Ihnen ist dieses Buch in Liebe 
gewidmet.

Hannover, im Juni 2025

Timo Rademacher 
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b. Adäquate Bestreitbarkeit 365
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c. Folgerung: Der durch die Überführung in 
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